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Bauge bie t: 
Ge s taltungs vors chlag 
„Erw e ite rung Bauge bie t Kuhw e ide   

an de r Dalume r Straße „ 
Plan Nr. 80 Maßs tab 1:1000 

Aufge s te llt durch: 
Stadt Me ppe n, Fachbe r e ich Stadtplanung 

Proje ktve rantwortung: 
 
 

                         (Giese) 

Proje ktbe arbe itung: 
 
 

                      (Stahl) 
Verfahrensstand: Dezember 2023 
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Kartengrundlage: Liegenschaftskarte   Maßstab 1:1000 
   Quelle:  Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
     Vermessungs- und Katasterverwaltung  ©2023 
        
Landesamt für Geoinformation und  
Landentwicklung Niedersachsen , Regionaldirektion Meppen 
 
Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Niedersächsische Gesetz 
über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz über Urheberrecht und verwand-
te Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz ) gesetzlich geschützt.  
Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von Anga-
ben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis der zustän-
digen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. Keiner Erlaubnis bedarf:  
 Die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen für Aufgaben 

des übertragenen Wirkungskreises durch kommunale Körperschaften,  
 Die öffentliche Wiedergabe von Angaben des am tlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen 

durch kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung eigene Informationen für  
Dritte bereitstellen. (Auszug aus § 5 Absatz 3 NVermG)  
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RäumstreifenR


